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Entgeltordnung der Gemeinde Zierow über die 
Erhebung von Benutzungsentgelt für 

gemeindeeigene Einrichtungen, hier: Anpassung 
der Nutzungsentgelte

Organisationseinheit:
Bauwesen

Datum
24.01.2023

Bearbeiter:
Anja Steinhagen

Verfasser:
Steinhagen, Anja

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Finanzausschuss der Gemeinde Zierow 
(Kenntnisnahme) 23.02.2023 Ö

Sachverhalt:
Die Anpassung der Nutzungsentgelte sollen im Finanzausschuss am 23.02.2023 
besprochen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Entgeltordnung vom 22.07.2010 öffentlich
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2 1. Änderung der Entgeltordnung v. 21.04.2016 öffentlich

3 2. Änderung der Entgeltordnung v. 11.07.2018 öffentlich

2 von 7 in Zusammenstellung



3 von 7 in Zusammenstellung



4 von 7 in Zusammenstellung



5 von 7 in Zusammenstellung



1. Änderung der Entgeltordnung der Gemeinde Zierow 
über die Erhebung von Benutzungsentgelt für gemeindeeigene Einrichtungen 

vom 21.04.2016 
 
 
Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Zierow am 23. März 2016 wird 
folgende 1. Änderung der Entgeltordnung über die Erhebung von Benutzungsentgelt für 
gemeindeeigene Einrichtungen vom 22. Juli 2010 erlassen: 
 
 
2. Höhe des Entgeltes 
 
Das Entgelt beträgt für die Raumnutzung mit der dazugehörigen Küche, des vorhande-
nen Inventars sowie der Sanitäranlagen für: 
 
2.1. das touristische Informations- und Gemeindezentrum 
 
                                                                  Einwohner der               
                                                                  Gemeinde Zierow                          Auswärtige 
a) Mehrzweckraum: 

 
- Nutzung je Stunde                              15,00 Euro                                20,00 Euro 

(Mindestmietzeit von 2 Stunden) 

- bei mehr als 5 Stunden bis 
24 Stunden                                          90,00 Euro           150,00 Euro 

 
 
 
 
9. Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderung der Entgeltordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung in Kraft.  
 
 
 
Zierow, den 21.04.2016 
 
 

                                           -Siegel- 
___________________ 
F.-J. Boge 
Bürgermeister 
 
 
 

6 von 7 in Zusammenstellung



2. Änderung der Entgeltordnung der Gemeinde Zierow 
über die Erhebung von Benutzungsentgelt für gemeindeeigene Einrichtungen 

vom 11.07.2018 
 
 
Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Zierow am 30. Mai 2018 wird 
folgende 2. Änderung der Entgeltordnung über die Erhebung von Benutzungsentgelt für 
gemeindeeigene Einrichtungen vom 22. Juli 2010 erlassen: 
 
 
2. Höhe des Entgeltes 
 
Das Entgelt beträgt für die Raumnutzung mit der dazugehörigen Küche, des vorhande-
nen Inventars sowie der Sanitäranlagen für: 
 
2.1. das touristische Informations- und Gemeindezentrum 
 
 

 

 ortsansässige 
Verbände/Vereine 

Einwohner der 
Gemeinde Zierow 

Auswärtige 

a) Mehrzweckraum    

Nutzung je Std. (mind. 2 Std.)                  7,50 €                  15,00 €        20,00 €  

bei mehr als 5 Std. bis 24 Std.                45,00 €                  90,00 €      150,00 €  

 
5. Entgeltermäßigung oder –befreiung 
 
Die Einzelnutzungen kann der Bürgermeister auf Antrag Personen oder bestimmten 
Gruppen und Verbänden, deren Arbeit als besonders förderungswürdig angesehen wird, 
das Nutzungsentgelt ermäßigen oder erlassen. 
 
 

9. Inkrafttreten 
 
Die 2. Änderung der Entgeltordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung in Kraft.  
 
 
 
Zierow, den 11.07.2018 
 
 

                                           -Siegel- 
___________________ 
F.-J. Boge 
Bürgermeister 
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